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ÖVE/ÖNORM EN 50310 

Nationales Vorwort 
 
Diese Europäische Norm EN 50310:2006 hat sowohl den Status von ÖSTERREICHISCHEN BESTIMMUNGEN FÜR 
DIE ELEKTROTECHNIK gemäß ETG 1992 als auch den einer ÖNORM gemäß NG 1971. Bei ihrer Anwendung ist 
dieses Nationale Vorwort zu berücksichtigen. 
 
Für den Fall einer undatierten normativen Verweisung (Verweisung auf einen Standard ohne Angabe des Aus-
gabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf 
die jeweils neueste Ausgabe dieses Standards. 
Für den Fall einer datierten normativen Verweisung bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genommene 
Ausgabe des Standards. 
 
Der Rechtsstatus dieser ÖSTERREICHISCHEN BESTIMMUNGEN FÜR DIE ELEKTROTECHNIK/ÖNORM ist den je-
weils geltenden Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz zu entnehmen. 
 
Bei mittels Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz verbindlich erklärten ÖSTERREICHISCHEN BESTIMMUNGEN FÜR 
DIE ELEKTROTECHNIK/ÖNORMEN ist zu beachten: 
– Hinweise auf Veröffentlichungen beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf den Stand zum Zeitpunkt der 

Herausgabe dieser ÖSTERREICHISCHEN BESTIMMUNGEN FÜR DIE ELEKTROTECHNIK/ÖNORM. Zum 
Zeitpunkt der Anwendung dieser ÖSTERREICHISCHEN BESTIMMUNGEN FÜR DIE ELEKTROTECHNIK/ÖNORM 
ist der durch die Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz oder gegebenenfalls auf andere Weise festgelegte 
aktuelle Stand zu berücksichtigen. 

– Informative Anhänge und Fußnoten sowie normative Verweise und Hinweise auf Fundstellen in anderen, nicht 
verbindlichen Texten werden von der Verbindlicherklärung nicht erfasst. 

 
Europäische Normen (EN) werden gemäß den „Gemeinsamen Regeln“ von CEN/CENELEC durch Veröffentlichung 
eines identen Titels und Textes in das Gesamtwerk der ÖSTERREICHISCHEN BESTIMMUNGEN FÜR DIE 
ELEKTROTECHNIK/ÖNORMEN übernommen, wobei der Nummerierung der Zusatz ÖVE/ÖNORM bzw. ÖNORM 
vorangestellt wird. Die nachstehende Tabelle listet jene ÖSTERREICHISCHEN BESTIMMUNGEN FÜR DIE 
ELEKTROTECHNIK/ÖNORMEN auf, die in Titel, Nummerierung und/oder Inhalt (nicht ident) von den zitierten 
internationalen bzw. europäischen Standards abweichen.  

 
 

Europäische Norm 
 

Internationale Norm 
ÖSTERREICHISCHE BESTIMMUNGEN 

FÜR DIE ELEKTROTECHNIK bzw. 
ÖNORM 

HD 384.3 S2 IEC 60364-3 (modified):1993 ÖVE-EN 1 Teil 1 bzw. 
ÖVE/ÖNORM E 8001-1 (nicht ident) 

HD 384.4.41 S2 IEC 60364-4-41 (modified):1992 ÖVE-EN 1 Teil 1 bzw. 
ÖVE/ÖNORM E 8001-1 (nicht ident) 

 
ÖVE/ÖNORM E 8001-1 Errichtung von elektrischen Anlagen mit Nennspannungen bis 51000 V und 41500 V – Teil 1: 

Begriffe und Schutz gegen elektrischen Schlag (Schutzmaßnahmen) 
ÖVE-EN 1 Teil 1 Errichtung von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 51000 V und 41500 V – Teil 1: 

Begriffe und Schutz gegen elektrischen Schlag (Schutzmaßnahmen) 
 
Erläuterung zum Ersatzvermerk 
 
Gemäß Vorwort zur EN wird das späteste Datum, zu dem nationale Normen, die der vorliegenden Norm 
entgegenstehen, zurückgezogen werden müssen, mit dow (date of withdrawal) festgelegt. Bis zum Zurückziehungsdatum 
(dow) 2008-09-01 ist somit die Anwendung folgender Norm(en) noch erlaubt: 
 
ÖVE/ÖNORM EN 50310:2001-11-01. 
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Ersatz für EN 50310:2000
 

Deutsche Fassung 

 

Anwendung von Maßnahmen für Erdung und Potentialausgleich in Gebäuden 
mit Einrichtungen der Informationstechnik 

 Application of equipotential bonding and 
earthing in buildings with information technology 
equipment 

Application de liaison équipotentielle et de la 
mise à la terre dans les locaux avec équipement 
de technologie de l’information 

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 2005-09-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder 
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, 
unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben 
ist. 

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben 
sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhältlich. 

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine 
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch 
Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den 
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, 
Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der 
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten 
Königreich und Zypern. 
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Vorwort 

Die erste Ausgabe dieser Europäischen Norm wurde von der WG 4 des CENELEC/TC 215 ausgearbeitet, 
der Fachleute sowohl des CENELEC/TC 215 als auch von ETSI/TC EE/WG EE 2 (vormals ETSI/STC EE 2) 
angehörten. Die zweite Ausgabe dieser Europäischen Norm wurde von CENELEC/TC 215/WG 2 aus-
gearbeitet. 

Der Text des Entwurfs wurde dem Einstufigen Annahmeverfahren unterworfen und von CENELEC am 
2005-09-01 als EN 50310 angenommen. 

Nachstehende Daten wurden festgelegt: 

– spätestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene 
durch Veröffentlichung einer identischen nationalen 
Norm oder durch Anerkennung übernommen werden 
muss (dop): 2006-10-01 

– spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die 
der EN entgegenstehen, zurückgezogen werden 
müssen (dow): 2008-09-01 

Diese Norm ist im Rahmen folgender Erörterungen ausgearbeitet worden: 

a) Mit der Fortentwicklung eines liberalisierten Telekommunikationsmarktes, dem zunehmenden Aufkom-
men privater Telekommunikationsnetzbetreiber und einem sich weiter verbreitenden Einsatz von Ver-
mittlungsrechnern nehmen die Anzahl der errichteten Einrichtungen der Informationstechnik in 
Gebäuden und die Vielfältigkeit dieser Einrichtungen der Informationstechnik weiter zu. 

b) Einrichtungen der Informationstechnik werden im Allgemeinen entweder als einzelne Einrichtungen (z. B. 
Arbeitsplatz- oder Vermittlungsrechner, kleine Nebenstellenanlagen) oder in Gestelle, Schränke oder 
andere mechanische Vorrichtungen eingebaut (z. B. Vermittlungseinrichtungen, Übertragungs-
einrichtungen, Mobilfunkstationen). 

c) CENELEC/SC 64B „Elektrische Anlagen von Gebäuden: Schutz gegen thermische Einflüsse“ hatte im 
November 1997 beschlossen, IEC 60364-5-548:1996 „Electrical installations of buildings – Part 5: Selec-
tion and erection of electrical equipment – Section 548: Earthing arrangements and equipotential 
bonding for information technology installations“N2) nicht zu harmonisieren. 

d) Mit dieser Europäischen Norm sollen den Netzbetreibern, Anbietern von Einrichtungen und Gebäude-
eignern Leitlinien dafür angeboten werden, sich auf eine genormte Potentialausgleichsanlage mit 
folgenden Vorteilen zu einigen: 

– Einbau der Einrichtungen der Informationstechnik in Übereinstimmung mit den funktionellen Anfor-
derungen, einschließlich der Gesichtspunkte für Störaussendung und Störfestigkeit in Bezug auf 
elektromagnetische Verträglichkeit (EMV); 

– verträgliche Gebäudeanlage und Geräteausstattung; 

– Einbau neuer Einrichtungen in Gebäude sowie Erweiterung und Ersatz von Anlagen in bestehenden 
Gebäuden mit Einrichtungen von verschiedenen Herstellern; 

– koordiniertes Vorgehen bei Errichtung und Einbau; 

– einfache Instandhaltungsregeln; 

– Auftragsvergabe auf gemeinsamer Grundlage; 

– Planung, Herstellung, Errichtung, Einbau und Betrieb sind aufeinander abgestimmt. 

                                                      
N2) Nationale Fußnote: Wurde inzwischen zurückgezogen 
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